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2.3. Spozifischo rechtspclitischc, strafrechtliche und straf- 
vorfahrcnsrechtliche Anforderungen bei der Einleitung, 
der Bearbeitung und den Abschluß von Ermittlungsverfah
ren gegen Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren

2.3*1. Zur Notwendigkeit und den spezifischen Hauptrichtur.gen 
der weiteren Qualifizierung der Untersuchung gosell- 
schaftsschädlicher Handlungen Jugendlicher von 1Д bis 
unter 18 Jahren

Eingeordnet in die Gesamtaufgaben des MfS zur vorbeugenden 
Vorhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung der Versuche des 
Gegners zum subversiven Mißbrauch Jugendlicher ist die Unter
suchung gosellschaftsschädlicher Handlungen Jugendlicher von 
14 bis unter 18 Jahren ein politisch bedeutsamer und relativ 
eigenständiger Aufgabenkomplex. Er umfaßt die Einleitung, die 
Bearbeitung und den Abschluß von Ermittlungsvarfähren gegen 
Jugendliche (einschließlich die Aufklärung und Bearbeitung 
entsprechendar Vorkommnisse) wegen gesellschaftsschädlicher 
Handlungen, die

- Bestandteil der gegnerischen Versuche sind, eine politische 
Untergrundtätigkeit bzw. innere Opposition zu inspirieren 
und zu organisieren oder

- als Vorfeld anzusehen sind, weil sie die staatliche Sicher
heit bzw. die öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträch 
tigen, eine negative politisch-ideologische Masser.v/irksam-
keit erzeugen und sich objektiv für den feindlichen Miß-2brauch eignen (können).

In diesem Abschnitt wird der Begriff Jugendlicher inner im 
engeren strafrechtlichen Sinne für solche Jugendlichen ge
braucht, die strafmündig, aber noch nicht volljährig sind, 
d. h. über 14, aber noch nicht 13 Jahre, vgl. § 05(2) StGB 
Der Arbeitebegriff des Vorfeldes wird gerade in Hinblick ou 
die behandelte Altersgruppe in einem relativ -weiten Sinne 
verstanden. Die Autoren beziehen sich daboi u, a. auf die 
vorliegenden Forschungsergebnisse, vgl. Infornaticn zur 
Forschungsarbeit: "Die politisch-operative Bekämpfung des 
feindlichen Mißbrauchs gosellschaftcv.idriger Verhaltensvvei-oen Jugendlicher, fiCI - 73/C1), S. 4/5.
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